
R Begründung

zum Bebauungsp].an ''LANGENTAlpNORD ll uq lulu der Ortsgemeinde
Wald e ntha ].

[ . AN ]üSS

In der OT'tsgeneinde Weidenthal besteht eine r'ege Nglhfz'age.nach
Bauland. Die Ortsgemeinde ist bemüht, bauwilligen Bürgern.Bau-
gelände zu beschaffen um eine Abwanderx+ng gerade Junger Bürgen'
zu verhindern. In Fortsetzung des bestehenden Baugebietes
''langental-Nord 1" soll das noch verfügbare anschließende Ge-
lände bis zum Denkmal auf dem Köpfen erschlossen werden.
Sinn und Zweck des Bebauungsplanes sind Baugelände nach den Be--
dürfnissen del' Bürger zu ei'schließen und das vorhandene Gelände
sinnvoll zu nut zen .

2 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN UND ERSCHLIEE;SUNG

Die Grundstücke befinden sich fast ausnahmslos in Privatbesitz.
An das vol'gesehene Wohngebiet soll sich eine .Anlage zur Ausübung
des Tennissportes anschließen. Wassere+nzugsgebiete und mili-
tärische Anlagen werden dul'ch die P]anwig nicht betroffen, .Wa].d-
flächen nicht'in Anspruch genommen. Vel'einzeln sind Grundstücke
mit wochenendhausähnlichen Gebäuden versehen.

3. KOSTEN

Die durch die Erschließungsmaßnahme entstehenden Kosten für
Grunderwerb der öffentlichen Flächen, Kanalisation, Straßenbau,
Straßenbeleuchtung usw. sind nach einschlägigen Satzungen dez'
Ortsgemeinde Weidenthal und der Verbandsgemeinde Lambrecht zu
90 % von den An]-iegern zu tragen.

r'l Nach den iiberschlägigen EI'mittlungen dürften die Gesamtkosten
hierfür 575.000,- i)M'betragen. Unten' Berücksichtigung der .von
der Ortsgemeinde aufzubringenden Kosten für Planung .usw. dürfte
sich die auf die Ortsgemeinde Weidenthal und Verbandsgemeinde
[,ambrecht entfa]]ende'Be].astung auf etwa 63.000,- DM be].hufen.
Die Kosten für die Versorgung mit Stroia, Gas und Wasser be].hufen
sich überschlägig auf weiter'e 'lO?.000,r DM. Sie werden weitgehend
durch Beiträge gedeckt .

4 . BODENORDNUNG

Die bisherigen Formen und Grenzen der (grundstücke .werden.weit-
gehend aufgehobben. Soweit EigeBtumsverllältnisse, die Größe
oder Form der Grundstücke die Verwirkl].chung des IBebauungsplanes
erschweren oder unmöglich machen, werden die Verfahrensar'ten des
4. und 5. IPeiles des Bundesbaugesetzes angewandt.
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Mit der Durchführung soll zum frühest ioöglichen Zeitpunkt be
Bannen werden .

Der Fl&chennutzurißsplan der' Verbandsgemeinde Lambrecht befindet
sich. in Aufste].lungsvez'fahren. Die fÜr eine Bebauung vorgesehenen
F[ächen sind im F].ächennutzungsp]an a]s Wohnbauf].ächen ausgewiesen.
Die abschließende Bearbeitung des Flächennutzungsplanes wird
wegen dea .umfangreichen.Verfahrens noch ].ändere'Zeit i.n Anspr'uch
nehmen. Hinzu, konnt, daß erst im August.di.eyes Jahres ein Auftragfür die Ausarbeitung eines Landschaftsp].ines erteilt werden konnte.
Die Festsetzungen dieses landschaftsp18nes müssen in den Flächen-
nutzung8p].an.eingearbeitet werden. Da aber ein dringendes Bedürf-
nis besteht Baup].ätze zu beschaffen, mußte der Bebauungsplan dem
Flächennutzungsplan vol'gezogen werden. '''
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